
Anrechnung der Steuervorteile
Ein Anleger, der Schadensersatz wegen falscher Beratung bei einer 
Immobilien-Kapitalanlage verlangen kann, muss sich die Steuervorteile 
aus der Investition grundsätzlich nicht anrechnen lassen. Anders ist es, 
wenn er Verlustzuweisungen von mehr als 100 % seiner Einlage erhal-
ten hat. Bekam er beispielsweise 155 % der Einlage als Verlust zuge-
wiesen, darf er nur diejenigen Steuervorteile behalten, die bei einer 
Verlustzuweisung von 100 % entstanden wären. Der Rest wird ihm von 
seinem Schadensersatzanspruch abgezogen (Oberlandesgericht Mün-
chen, Urteil vom 13. Mai 2011, Az. 5 U 4349/10). ar

Vollstreckung unter  
neuem Namen

Einkommensteuer ist keine 
Nachlassverbindlichkeit 

Steuererstattung auf 
falsches Konto
In der gemeinsamen Einkommensteuererklärung 
hatten Eheleute ein dem Ehemann zuzurechnen-
des Bankkonto als Überweisungskonto für Steuer-
erstattungen angegeben. Nachdem sich die Eheleute 
getrennt hatten, wandte sich die Ehefrau telefonisch 
an das Finanzamt und benannte eine davon abwei-
chende, allein ihr zustehende Kontoverbindung. Das 
Finanzamt überwies den Erstattungsbetrag auf das 
von der Ehefrau benannte Konto.
Nach Auffassung des 4. Senats des Finanzgerichts 
Düsseldorf konnte das Finanzamt hinsichtlich des 
auf den Ehemann entfallenden häl!igen Anteils an 
dem Erstattungsanspruch nicht schuldbefreiend auf 
das Konto der Ehefrau zahlen. In der gemeinsamen 
Einkommensteuererklärung hätten beide Eheleu-
te die Auszahlung auf das dem Ehemann zustehen-
de Konto beantragt. 
Aufgrund dieser ausdrücklichen Anweisung beider 
Ehegatten in der gemeinsamen Einkommensteuerer-
klärung dur!e das Finanzamt den dem Ehemann zur 
Häl!e zustehenden Erstattungsbetrag nicht auf ein 
anderes Konto leisten. hud

Die Bayerische Hypo- und Vereins-
bank AG wurde im Dezember 2009 
um"rmiert und heißt seither UniCredit 
Bank AG. Sie betreibt die Zwangsvoll-
streckung aus einer Grundschuldbe-
stellungsurkunde, in der sie noch unter 
ihrem früheren Namen aufgeführt ist. 
Der Schuldner wehrt sich und behaup-
tet, die UniCredit Bank AG müsse sich 
eine auf sie lautende vollstreckbare 
Ausfertigung erteilen lassen. Der Bun-
desgerichtshof (BGH, Beschluss vom 

21. Juli 2011, Az. I ZB 93/10) ist dieser 
Ansicht nicht gefolgt. 
Wenn eine Bank lediglich ihren Namen 
ändert, benötigt sie keine neue Voll-
streckungsklausel. Sie braucht dem 
Gerichtsvollzieher nur nachzuweisen, 
dass sie mit dem im Vollstreckungsti-
tel genannten Unternehmen identisch 
ist, beispielsweise durch einen beglau-
bigten Auszug aus dem Handelsregis-
ter oder durch die Bescheinigung eines 
Notars. ar

Selbst wenn der Erblasser am 31. De -
zember verstirbt, entsteht die Ein-
kommensteuer nach dem Urteil des 
Finanzgerichts Niedersachsen vom  
23. Februar 2011 (Az. 3 K 332/10) nicht 
am letzten Tag des Veranlagungszeit-
raums, sondern erst mit dessen Ablauf, 
das bedeutet am 31. Dezember, 24 Uhr. 
Die Einkommensteuer für das Todes-
jahr kann daher nicht als Nachlassver-
bindlichkeit im Rahmen der Erbscha!-

steuererklärung abgezogen werden, 
weil sie zum maßgeblichen Stichtag 
noch nicht entstanden ist. 
Die Revision (Az. beim Bundes"nanz-
hof: II R 15/11) wurde zugelassen, weil 
die hier entschiedene Rechtsfrage in 
der Literatur kontrovers diskutiert 
wird und bisher noch keine Entschei-
dung des Bundes"nanzhofs zu einem 
Fall mit vergleichbarem Sachverhalt 
vorliegt.  hud
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